
SATZUNG

TSVGroßsteinberge.V.

§1 NameundSitzdesVereins

1.DerVereinführtdenNamenTSVGroßsteinberge.V.

2.SitzdesVereinsistGroßsteinberg

3.DasGeschäftsjahristdasKalenderjahr.

Alternativ:
- DieVereinsfarbensindBlau/Gelb

§2 Zweck,Aufgaben,GrundsätzeundWertederVereinstätigkeit

1.DerVereinisteinauffreiwilligerGrundlageberuhendergemeinnütziger
Sportverein,derdenSportfüralleBürgerim Territorium fördert.

2.ZweckdesVereinsistdieFörderungdesSportesfürKinder,Jugendlicheund
ErwachsenesowiedieVertretungdergemeinsamenInteressen.

3.DerVereinbekenntsichzurEinheitundFreiwilligkeitim Sportundzuseinen
ideellenWerten.

4.AufgabenzurVerwirklichungdesZweckessindinsbesondere:
a)DurchführungvonÜbungs-,Trainings-undWettkampfbetriebfüralle

Altersklassen
b)WahrnehmungsportlicherInteressenbeidenkommunalenundsportlichen

Stellen
c)PflegeundErhaltungderSportanlage
d)FörderungderAus-undFortbildungvonehrenamtlichenMitarbeitern
e)DurchführungeigenerVeranstaltungen
f) FörderungderallgemeinenSport-undJugendarbeit

5.DerVereinistparteipolitischneutral.
ErvertrittdenGrundsatzvonreligiöserundweltanschaulicherToleranz,sowieder
parteipolitischenNeutralität.ErfördertdiesozialeIntegrationausländischer
Mitbürger.

6.DerVereintrittextremistischen,rassistischenundfremdenfeindlichen
Bestrebungenentschiedenentgegen.

7.DerVerein,seineMitgliederundMitarbeiterbekennensichzudenGrundsätzen
einesumfassendenKinder–undJugendschutzesu.a.aufderGrundlagedes
BundeskinderschutzgesetzesundtretenfürdieIntegritätunddiekörperlicheund



seelischeUnversehrtheitundSelbstbestimmungderanvertrautenKinderund
Jugendlichenein.

§3 Gemeinnützigkeit

1.DerVereinverfolgtim RahmendieserSatzungausschließlichundunmittelbar
gemeinnützigeZweckeim SinnedesAbschnittes„SteuerbegünstigteZwecke“der
Abgabenordnung.

2.DerVereinistselbstlostätig.ErverfolgtnichtinersterLinieeigenwirtschaftliche
Zwecke.AlleMitteldesVereinsdürfennurfürsatzungsgemäßeZweckeverwendet
werden.

3.DieMitgliedererhalteninihrerEigenschaftalsMitgliederkeineZuwendungenaus
denMittelndesVereins.EsdarfkeinePersondurchAusgaben,diedem Zweckdes
VereinsfremdsindoderdurchunverhältnismäßighoheVergütungenbegünstigt
werden.

4.AusscheidendeMitgliederhabengegendenVereinkeinenAnsprucham
Vereinsvermögen.

5.Vereinsämterkönnenim Rahmenderfinanziellen/haushaltsrechlichen
MöglichkeitenaufderGrundlageeinesVertragesodergegenZahlungeiner
Aufwandsentschädigungnach§3Nr.26EStGund§3Nr.26aEStG.entschädigt
werden.DieEntscheidungüberInhaltundHöhederZahlungtrifftderVorstand.

§4 Mitgliedschaften

1. MitglieddesVereinskönnennurnatürlicheoderjuristischePersonenwerden.

2. DerVereinbestehtaus:

a) ordentlichenMitgliedern,

b) außerordentlichenMitgliedern,

c) Ehrenmitgliedern,

d) ruhendeMitglieder.

3. OrdentlicheMitgliedersindalleMitglieder,diesichaktivam Vereinsleben
beteiligen,ohneRücksichtaufdasLebensalter.

4. AußerordentlicheMitgliedersinddiepassivenundförderndenMitgliederdes
Vereins.

5. AufVorschlagdesGesamtvorstandeskanndieMitgliederversammlungPersonen,
diesichum denVereininbesondererWeiseverdientgemachthaben,zu
Ehrenmitgliedernernennen.

6. AufAntragkanneinMitglieddasRuhenseinerMitgliedschaftschriftlichbeim
Gesamtvorstandbeantragen.Dieskanninsbesondereerfolgenbeilängeren
Abwesenheiten(z.B.beruflicherArt,AbleistungdesWehrdienstesetc.)oder
aufgrundbesondererpersönlicheroderfamiliärerGründe.WährenddesRuhens
derMitgliedschaftsinddieMitgliedschaftsrechteund-pflichtendesMitglieds



ausgesetzt.

§5 AufnahmevoraussetzungenfürMitglieder

1. DerVereinbietetnursolchenPersoneneineMitgliedschaftan,diesichzuden
GrundsätzenundWertendesVereinsnachdieserSatzungbekennen.

2. Personen,diesichum dieMitgliedschaftim Vereinbewerben,werdennur
aufgenommen,wennsiedieGrundsätzedesVereins,insbesondereden
Toleranzgedanken,nachhaltigundkonsequentunterstützen.

3. Mitglieder,dieeineralsverfassungswidrigeingestuftenParteioderOrganisation
angehörenodermitdiesensympathisieren,könnenkeineMitgliedschaftim
Vereinerwerben.GleichesgiltauchfürOrganisationenundVereine,diedem
verfassungswidrigen,politischextremistischenoderrassistischenUmfeld
zuzurechnensind.

§6 ErwerbderMitgliedschaft

1. DieMitgliedschaftwirddurchAufnahmeerworben.Esisteinschriftliches
AufnahmegesuchandenVorstandzurichtenodereinvom Vereinausgehändigter
Aufnahmeantragauszufüllenundeinzureichen.BeiMinderjährigenistdie
ZustimmungeinesErziehungsberechtigtenerforderlich.

2. MitglieddesVereinskönnenKinder,Jugendliche,Erwachsene,Familienund
juristischePersonenwerden,diedieZieledesVereinsbeachtenundunterstützen.

3. DasAufnahmegesucheinesbeschränktGeschäftsfähigenoder
Geschäftsunfähigenistvondem/dengesetzlichenVertreter(n)zustellen.

4. ÜberdieAufnahmeentscheidetderVorstand.

5. MitderEntscheidungerkenntderAntragstellerdieSatzungdesVereinsan.

6. EinAufnahmeanspruchbestehtnicht.DieAblehnungderAufnahmemussnicht
begründetwerden.

§7 BeendigungderMitgliedschaft

1.DieMitgliedschafterlischt
a)durchAustrittausdem Verein(Kündigung)
b)durchAusschluß
c)durchTod/ErlöschenderRechtsfähigkeitderjuristischenPerson
d)durchAuflösungdesVereins

2.DerAustrittkannmiteinerFristvonvierWochenhalbjährlicherfolgen.Ermuss



schriftlichandenVorstanderklärtwerden.ÜberAusnahmenkannderVorstand
beratenundentscheiden.

3.DerAusschlußeinesMitgliedeskannerfolgenwenn
- eingroberVerstoßgegendieVereinssatzungvorliegt,
- dasMitgliedmitmehralssechsMonatsbeiträgenim Rückstandist,
- dasMitglieddem AnsehendesVereinsinderÖffentlichkeitSchadenzufügt,
- grobesunsportlichesVerhaltenvorliegt

ÜberdenAusschlußentscheidetderVorstand.Dem Betroffenenistvordem
AusschlußGelegenheitzurStellungnahmeundaufWunschzurAnhörungzu
geben.

4.DurchErlöschenderMitgliedschaftbleibendieVerbindlichkeitengegenüberdem
Vereinbestehen.

§8 Ausschlussausdem Verein

1. EinAusschlusskannerfolgen,wenn:

a) einMitgliedingroberWeisedenInteressendesVereinsundseinerZiele
zuwiderhandeltundeinwichtigerGrundgegebenist.

b) einMitgliedgegendieGrundsätzedesKinder-undJugendschutzes
verstößtbzw.diesemissachtet.Diesgiltauch,wenndasMitglied
außerhalbdesVereinswegeneineseinschlägigenDeliktsbelangtwurde.

2. ÜberdenAusschlussentscheidetderGesamtvorstandaufAntrag.Zur
AntragstellungistjedesMitgliedberechtigt.

3. DerAusschließungsantragistdem betreffendenMitgliedsamtBegründungmit
derAufforderungzuzuleiten,sichbinneneinerFristvonzweiWochenschriftlich
zuerklären.NachAblaufderFrististunterBerücksichtigungderetwa
eingegangenenÄußerungdesMitgliedszuentscheiden.

4. DerGesamtvorstandentscheidetmiteinerZwei-Drittel-Mehrheit.

5. DerAusschließungsbeschlusswirdsofortmitBeschlussfassungwirksam.

6. DerBeschlussdesVorstandesistdem MitgliedschriftlichmitGründen
mitzuteilen.

7. GegendenAusschließungsbeschlussstehtdem betroffenenMitglieddas
RechtsmittelderBeschwerdezu.DieseistinnerhalbeinerFristvonzweiWochen
abMitteilungderEntscheidungschriftlichandenGesamtvorstandzurichten.Sie
istzubegründen.DieBeschwerdehatkeineaufschiebendeWirkung.

8. ÜberdieBeschwerdeentscheidetdienächsteMitgliederversammlung.

9. DerWegzudenordentlichenGerichtenbleibtunberührt.



§9 RechtederMitglieder

DieMitgliedersindberechtigt:
a)dieWahrungihrerInteressendurchdenVereinzuverlangen
b)denEinsatzderFinanz-undSachmitteldesVereinszum Wohlealler

Mitgliedernzuverlangen
c)dieBeratungundBetreuungdurchdenVereininAnspruchzunehmenundan

allenVeranstaltungennachMaßgabederhierfürbestehendenBestimmungen
teilzunehmen

d)SämtlicheMitgliederabdem vollendeten16.Lebensjahrhabendasaktiveund
passiveWahlrechtindenVersammlungendesVereins.

§10 PflichtenderMitglieder

DieMitgliedersindverpflichtet:

a)dieSatzungunddieOrganedesVereinsanzuerkennenundderen
Festlegungenzubefolgen

b)denVereinüberAnschriftenänderungsowielaufendeVeränderungeninihrem
persönlichenVerhältnisdiefürdieBeitragswesenrelevantsind,schriftlichzu
informieren

c)diefestgesetztenBeiträgetermingemäßzuentrichten
d)dieInteressendesVereinszuwahrenundzuvertreten
e)dem VereindiezweckentsprechendeVerwendungderzugewiesenenMittel

aufVerlangennachzuweisen
f) dem VereinvonallenMaßnahmenKenntniszugeben,dieaufeineAuflösung

desVereinsodereinzelnerGruppenhinzielen
g)dieBelangederUmweltunddesNaturschutzesbeiihrerTätigkeitzubeachten.

DurcheigenesVerschuldenentstandenerSchadenistdem Vereinnachdengültigen
Bestimmungender§§823ffund249BGBzuersetzen.

§11Vereinsorgane

1. OrganedesVereinssind:
a)dieMitgliederversammlung
b)derVorstandnach§26BGB

2. DieTätigkeitderOrganerichtetsichnachderSatzungunddenOrdnungendes
Vereins.

3. DieOrganedesVereinsverrichtenihreArbeitfürdenVereinehrenamtlich.

4. FürdieAbgeltungdesAufwandsersatzesgiltdiejeweilsaktuelleVerwaltungs-
undReisekostenordnungdesVereins,dievom Vorstandbeschlossenwird.

§12DieMitgliederversammlung



1.OberstesOrgandesVereinsistdieMitgliederversammlung

2.EineordentlicheMitgliederversammlungfindetjährlichstatt.DieEinberufungder
MitgliederversammlungerfolgtdurchdenVorstandmindestensdreiWochenvor
dem TerminunterBekanntgabederTagesordnungmittelsschriftlicherEinladungen
überdieMannschaftsleiterundAushanginderSportanlage.

3.EineaußerordentlicheMitgliederversammlungistinnerhalbeinerFristvon2
Wocheneinzuberufen,wennes

- derVorstandbeschließt,
- einViertelderMitgliederbeim Vorstandbeantragthat,
- dieEinberufungerfolgtanalogderordentlichenMitgliederversammlung.

4.AlleVereinsmitglieder,soferndas16.Lebensjahrvollendetist,habenein
StimmrechtzurMitgliederversammlung.

5.JedeordnungsgemäßeinberufeneMitgliederversammlungistohneRücksichtauf
dieZahldererschienenenMitgliederbeschlussfähig.

6.DieBeschlüssewerdenmiteinfacherMehrheitderanwesendenstimmberechtigten
Mitgliedergefasst.

7.Anträge,dienichtinderTagesordnungverzeichnetsind,müssenmindestens10
Tagevorherschriftlichbeim VorstandeingereichtwerdenunddenMitgliederneine
WochevorherzurKenntnisübergebenwerden.

8.DringlichkeitsanträgezurTagesordnungsindnurzugelassen,wennzweiDrittelder
AnwesendendieDringlichkeitbejahen.Dringlichkeitsanträgeauf
Satzungsänderungsindausgeschlossen.

9.DenVorsitzinderMitgliederversammlungführtderVorsitzende,im
VerhinderungsfallseinStellvertreter.

§13AufgabenderMitgliederversammlung

ZudenAufgabenderMitgliederversammlunggehöreninsbesondere:

a) DieBerichtedesVorstandesundderKassenprüferentgegenzunehmen,zu

beratenundzubestätigen

b) überdieEntlastungdesVorstandeszubeschließen

c) denVorstandzuwählen,wennWahlensatzungsgemäßanstehen

d) denHaushaltsplanfürdaslaufendeGeschäftsjahrzubeschließen

e) dieMitgliedsbeiträgefestzusetzen(sieheFinanzordnung)

f) überAnträgeundSatzungsänderungenzuberatenundzubeschließen

g) EhrenvorsitzendeundEhrenmitgliederzubenennen



§14DerVorstand

1.DerVorstandbestehtaus:

a)dem Vorsitzenden
b)dem stellvertretendenVorsitzenden
c)dem Schatzmeister

Alternativ:
d)dem technischenLeiter
e)dem Jugendleiter
f) dem Jugendkoordinator
g)dem Frauenleiter
h)dem Herrenleiter
i) dem Spielervertreter
j) denPressevertreter
k)dem Schriftführer

2.DengeschäftsführendenVorstandbilden:
a)derVorsitzende
b)derstellvertretendeVorsitzende
c)derSchatzmeister

SievertretendenVereinnach§26BGBwiefolgt:
- im AußenverhältnisjezweiMitgliedergemeinsam
- im InnenverhältnisistjedesMitgliedalleinvertretungsberechtigt.

3.AlleaufgeführtenFunktionenstehen–unabhängigvonihrersprachlichen
Bezeichnung–ingleicherWeisefürweiblichewiefürmännlicheBewerberoffen.

4.DerVorstandwirdvonderMitgliederversammlunggewählt.

5.EineWiederwahlistfüralleFunktionenmöglich.

6.DieAmtszeitdesVorstandesendetmitderNeuwahlinder
Mitgliederversammlung.

7.ScheideteinMitgliedvorzeitigausdem Vorstandaus,sokanndiesesAmtbiszur
Neuwahlkommissarischbesetzt.Durcheineordentlicheoderaußerordentliche
MitgliederversammlungkanndasVorstandsmitgliedNachbesetztwerden.Über
dieVorgehensweiseentscheidetderVorstand.

§15RechteundPflichtendesVorstandes

1.DerVorstandführtdenVereinunderfülltseineAufgabennachden
BestimmungenderSatzung,derOrdnungenundnachMaßgabedervonder
MitgliederversammlunggefasstenBeschlüsse.

2.InderMitgliederversammlunglegtderVorstandRechenschaftüberseineArbeit
abundlegtdenHaushaltsplanfürdaslaufendeJahrvor.



3.DerVorstandkannzurBearbeitungbesondererAufgabenAusschüsseberufen
undbesondereVertretereinsetzen.

4.DerVorstandtagtregelmäßig.Eristbeschlussfähig,wennmindestensdieHälfte
seinerMitgliederanwesendsind.ÜberdieSitzungensindProtokollezufertigen.

§16 EhrenvorsitzendeundEhrenmitglieder

DerVereinkannPersonen,diebesondereVerdienstebeiderFörderungdes
Sporteserworbenhaben,durchBeschlussderMitgliederversammlungzu
EhrenvorsitzendeoderEhrenmitgliederernennen.

DiesesindvonderBeitragszahlungbefreit.

§17BeschlussfassungundBeurkundung

1.BeschlüsseüberSatzungsänderungenbedürfeneinerZweidrittelmehrheitder
anwesendenStimmberechtigteninderMitgliederversammlung.

2.BeschlüsseinallenSitzungenundVersammlungenwerden–bisaufdenin
Absatz1genanntenSonderfall–miteinfacherStimmenmehrheitgefasst.
StimmenenthaltungenundungültigeStimmenwerdennichtmitgezählt.
StimmengleichheitbedeutetAblehnung.

§18Protokollführung

1.VonallenSitzungenundVersammlungensindNiederschriftenanzufertigen.

2.AlleNiederschriftensindvom Versammlungsleiterundvom Protokollführerzu
unterzeichnen.

3.Beschlüssesindschriftlichdem ProtokollbeizufügenunddenMitgliedernbinnen
einerFristvon4Wochenmitzuteilen

§19Wahlen

DieMitgliederdesgeschäftsführendenVorstandesunddieKassenprüferwerdenauf
dieDauervon4(vier)Jahrengewählt.EineWiederwahlistzulässig.

§20 Kassenprüfung

1.DieKassedesVereinswirdeinmaljährlichdurchzweivonder
MitgliederversammlunggewählteKassenprüfergeprüft.



2.DieKassenprüferfertigenüberdasErgebnisderPrüfungNiederschriftenan,die
siedem VorstandundderMitgliederversammlungzurKenntnisgeben.

§21 ErlöschenderVermögensansprüche

AusgeschiedenenoderausgeschlossenenMitgliedernstehtkeinAnsprucham
VermögendesVereinszu.

§22 Haftung

1.DerVerein,seineOrganmitgliederunddieim InteresseundfürdieZweckedes
Vereinsim AuftraghandelndenPersonenhaftengegenüberdenMitgliedernim
InnenverhältnisnichtfürfahrlässigverursachteSchädenoderVerluste,die
MitgliederbeiderAusübungdesSports,beiBenutzungvonAnlagenoder
EinrichtungenundGerätendesVereinsoderbeiVeranstaltungenerleiden,soweit
solcheSchädenoderVerlustenichtdurchdieVersicherungendesVereinsgedeckt
sind.SoweithiernachVersicherungsschutzbesteht,ist§31aAbs.1s.2BGBnicht
anzuwenden.

2.WerdendiePersonennachAbs.1vonDrittenim AußenverhältniszurHaftung
herangezogen,ohnedassVorsatzodergrobeFahrlässigkeitvorliegt,sohaben
diesegegendenVereineinenAnspruchaufErsatzihrerAufwendungenzurAbwehr
derAnsprüchesowieaufFreistellungvondenAnsprüchenDritter.

§23AuflösungdesVereins

1.DieAuflösungdesVereinskannnurineinereigenszudiesem Zweckeinberufenen
außerordentlichenMitgliederversammlungbeschlossenwerden.DieEinberufung
erfolgtanalog§12,Absatz2.

2.DieEinberufungeinersolchenVersammlungdarfnurerfolgen,wennes
 derVorstandmiteinerMehrheitvonDreiviertelseinerMitgliederbeschlossenhat,
 voneinem DrittelderMitgliederdesVereinsgefordertwurde.

3.DieVersammlungistbeschlussfähig,wennmindestens50Prozentder
stimmberechtigtenMitgliederdesVereinsanwesendsind.

4.DieAuflösungkannnurmiteinerMehrheitvonDreiviertelderanwesenden
stimmberechtigtenMitgliederbeschlossenwerden.

5.Daszum ZeitpunktderAuflösungvorhandeneVermögendesVereinsgehtandie
GemeindeParthenstein,dieesausschließlichundunmittelbargemeinnützigen
ZweckeninGroßsteinbergzuzuführenhat.

6.Im FalleeinerAuflösungistdervertretungsberechtigteVorstandLiquidator.

§24RechtswirksamkeitundInkrafttreten



1.SollteeineSatzungsbestimmungrechtlichnichtwirksam sein,sowirddadurch
dieGültigkeitderübrigenSatzungsbestimmungennichtberührt.

1.VorstehendeNeufassungderSatzungdesVereinswurdedurchdie
Mitgliederversammlungvom
…………………beschlossen.

2.SietrittmitderEintragungim Vereinsregisterbeim AmtsgerichtLeipziginKraft.

3.BeiBeanstandungenvonSeitendesAmtsgericht…………………..wirdderVorstand
ermächtigt,dieSatzungentsprechenddenVorgabendesAmtsgerichteszu
ändern.

Ort,Datum

EigenhändigeUnterschriften:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


